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Wir hoffen, dass diese Dokumente nützliche Arbeitshilfen für die gemeindliche, 

bauaufsichtliche und wasserbehördliche Praxis sein werden. 

  

Dieses Schreiben wird sowohl auf den Internet-Seiten des StMB und des StMUV 

wie auch in die nächste Ausgabe des Newsletters KIM eingestellt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
gez. Frisch         gez. Prof. Grambow 
Ministerialdirigentin       Ministerialdirigent 
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bot). Außerdem haben Versiegelungen in neuen Baugebieten Auswirkungen auf den 
Wasserabfluss und den Wasserstand. Die entsprechenden Nachteile sind zu vermeiden. 
Der Hochwasserabfluss darf nicht dadurch nachteilig beeinflusst werden, dass der Ab-
flussquerschnitt des Gewässers verringert wird. 

- Die Hochwasserrückhaltung darf nicht beeinträchtigt werden und der Verlust von verlo-
ren gehendem Rückhalteraum muss umfang-, funktions- und zeitgleich ausgeglichen 
werden (Nr. 5): 
Unter Rückhalteraum ist das Aufnahmevolumen der Flächen zu verstehen, die über-
schwemmt werden, und das sich aus der Fläche, dem überstauten Raum und der 
Aufnahmefähigkeit des Bodens ergibt. Ein zeitgleicher Ausgleich verloren gehenden 
Rückhalteraums liegt nur dann vor, wenn die planende Gemeinde mit der Ausweisung 
des Baugebiets die entsprechenden Maßnahmen zum Ausgleich sicherstellt. 

- Der bestehende Hochwasserschutz darf nicht beeinträchtigt werden (Nr. 6): 
Unter bestehendem Hochwasserschutz im Sinn der Vorschrift ist die Gesamtheit aller 
Maßnahmen zum Schutz von Siedlungsgebieten zu verstehen. 

- Es dürfen keine nachteiligen Auswirkungen auf Oberlieger und Unterlieger zu erwarten 
sein (Nr. 7): 
In diesem Zusammenhang ist zu prüfen, ob es in Folge der Ausweisung des neuen 
Baugebietes zu nachteiligen Veränderungen des natürlichen Abflusses durch einen in 
Folge des neuen Baugebietes auftretenden Rückstau des Hochwassers auf oberliegen-
de Grundstücke kommt oder in Folge des Baugebiets die Auswirkungen eines Hochwas-
sers bei den Unterliegern verstärkt werden (z.B. durch die Zunahme des Abflusses auf-
grund der Versiegelung). 

- Die Belange der Hochwasservorsorge sind zu beachten (Nr. 8): 
Die Belange der Hochwasservorsorge in diesem Sinn umfassen insbesondere die Mini-
mierung von Hochwassergefahren und die Minderung von Hochwasserschäden. In die-
sem Zusammenhang können Hochwasserschutzanlagen genauso von Relevanz sein 
wie eine hochwasserangepasste Bauausführung. 

- Die Bauvorhaben müssen so errichtet werden, dass bei dem Bemessungshochwasser 
nach § 76 Abs. 2 Satz 1 WHG, das der Festsetzung des Überschwemmungsgebietes 
zugrunde gelegt wurde, keine baulichen Schäden zu erwarten sind (Nr. 9): 
Mit der Forderung des Gesetzes, die Bauvorhaben so zu errichten, dass bei dem Be-
messungshochwasser keine baulichen Schäden zu erwarten sind, ist ein weiterer As-
pekt der Hochwasservorsorge (vergleiche § 5 Abs. 2 WHG) angesprochen. Entspre-
chende Festsetzungen im Bebauungsplan können dazu beitragen, dass diese Forderung 
erfüllt werden kann. In Betracht kommen etwa Festsetzungen über die überbaubaren 
Grundstücksflächen oder die Festsetzung der Höhenlage (vergleiche zu Festsetzungs-
möglichkeiten im Einzelnen unten unter Ziffer 3.5.1.). In diesem Zusammenhang ist zu 
beachten, dass eine hochwasserangepasste Ausführung des Bauvorhabens2 (auch) im 
Geltungsbereich von Bebauungsplänen im Rahmen des Genehmigungsverfahrens nach 
§ 78 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 Buchst. d) WHG als Voraussetzung für die Erteilung einer Aus-
nahmegenehmigung geprüft wird, soweit nicht lediglich eine Anzeigepflicht nach § 78 
Abs. 6 WHG besteht. 

Im Einzelfall sind die Anforderungen an eine hochwasserangepasste Bauausführung den 
Festsetzungen oder der Begründung des Bebauungsplans zu entnehmen. Welche An-
forderungen bei der Bauausführung im Einzelnen zu beachten sind, bestimmt sich dar-
über hinaus naturgemäß nach den konkreten örtlichen Erfordernissen. Empfehlungen für 
das Bauen in hochwassergefährdeten Bereichen enthält die Anlage. 

                                                 
2
 Vgl. 4.1 und Anlage 1 
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§ 78 Abs. 2 Satz 2 WHG sieht vor, dass bei der Prüfung der Voraussetzungen der Erteilung ei-
ner Ausnahme vom Planungsverbot nach § 78 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 - 8 WHG die Auswirkungen 
auf die Nachbarschaft zu berücksichtigen sind. Dadurch misst der Bundesgesetzgeber dem Pla-
nungsverbot nunmehr drittschützende Wirkung bei (zum Nachbarbegriff und zur Reichweite des 
Nachbarschutzes, s. unter 4.2.2). 

3.2.3. Grundsätzliches Verbot der Ausweisung neuer Baugebiete in vorläufig gesicherten Über-
schwemmungsgebieten 

Für nach § 76 Abs. 3 WHG ermittelte, in Kartenform dargestellte und vorläufig gesicherte 
Überschwemmungsgebiete gelten die Bestimmungen des § 78 Abs. 1 bis 7 WHG entspre-
chend (§ 78 Abs. 8 WHG; vergleiche hierzu bereits oben 2.2.). Auch in solchen Überschwem-
mungsgebieten dürfen folglich grundsätzlich keine neuen Baugebiete ausgewiesen werden; 
Ausnahmen sind ebenfalls nur unter den Voraussetzungen des § 78 Abs. 2 WHG möglich. 

3.3. Hochwasserschutz in der bauleitplanerischen Abwägung 

Sofern kein Planungsverbot gem. § 78 Abs. 1 WHG (s.o. Ziff. 3.2) besteht und auch Ziele der 
Raumordnung (s.o. Ziff. 1.6) einer Planung nicht entgegenstehen, sind die Belange des Hoch-
wasserschutzes auf der Ebene der Abwägung zu berücksichtigen und mit dem ihnen gebühren-
den Gewicht in die Abwägung einzustellen. Die Belange des Hochwasserschutzes sind aus-
drücklich im Katalog des § 1 Abs. 6 BauGB aufgeführt. § 1 Abs. 6 Nr. 12 BauGB hebt den Stel-
lenwert der Erfordernisse des Hochwasserschutzes in der Bauleitplanung hervor. Als Ergebnis 
dieses Abwägungsvorganges kann es zu unterschiedlichen Reaktionsmöglichkeiten der Ge-
meinde auf die Betroffenheit des Planungsgebietes mit Hochwasserereignissen kommen. Be-
sondere fachrechtliche Anforderungen an die bauleitplanerische Abwägung bestehen bei 

- Bestandsüberplanung in festgesetzten und vorläufig gesicherten Überschwemmungsge-
bieten nach § 78 Abs. 3 Satz 1 WHG, 

- Planung in Risikogebieten außerhalb von Überschwemmungsgebieten nach § 78b Abs. 
1 Satz 2 Nr. 1 WHG sowie 

- Planung in Hochwasserentstehungsgebieten nach § 78d Abs. 6 WHG. 

Diese Vorschriften werden nachstehend erläutert. Sie lassen sich dahingehend zusammenfas-
sen, dass in ihrem Anwendungsbereich kein generelles Planungsverbot und somit ein entspre-
chender gemeindlicher Handlungs- und Gestaltungsspielraum besteht. Die genannten Regelun-
gen betonen aber die Bedeutung der dort genannten Hochwasserschutzbelange für die Abwä-
gung. Sie konkretisieren die gemeindlichen Pflichten hinsichtlich der Ermittlung der maßgebli-
chen Tatsachengrundlagen und Gefährdungspotentiale und können auf den Abwägungsprozess 
im Sinne einer Optimierung planerischer Hochwasserrisikovorsorge Einfluss nehmen. 

Dies gilt entsprechend für den Umgang mit bereits bestehenden Bebauungsplänen. Das Spekt-
rum reicht dabei von der bloßen Kennzeichnung bzw. nachrichtlichen Übernahme des Über-
schwemmungsgebietes über Festsetzungen zur Optimierung im Bestand bis hin zur Einschrän-
kung oder gar zur Aufhebung bestehenden Baurechts. Bei bereits verbindlichen Bebauungsplä-
nen sind evtl. planungsschadensrechtliche Ansprüche nach §§ 39 ff. BauGB besonders zu be-
rücksichtigen und bei der Wahl der vorgenannten, wenn auch nicht abschließend aufgezählten 
Handlungsoptionen in die Abwägung einzubeziehen (siehe hierzu auch 3.5.3.3). Eine Änderung 
bestehender Bebauungspläne kann letztlich nur auf der Grundlage des § 1 Abs. 3 und Abs. 4 
BauGB erfolgen, also wenn der gemeindlichen Abwägung vorgelagerte Ziele der Raumordnung 
(dann Fall des § 1 Abs. 4 BauGB) oder wenn städtebauliche Gründe unter besonderer Berück-
sichtigung des Hochwasserschutzes es gebieten (dann Fall des § 1 Abs. 3 BauGB). Direkt aus 
wasserrechtlichen Vorschriften hingegen kann eine Änderung bestehender Bebauungspläne 
nicht abgeleitet werden, sie haben vielmehr nur mittelbare Bedeutung. 



http://www.juris.de/jportal/portal/t/p9k/
http://www.juris.de/jportal/portal/t/p9k/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=4&numberofresults=44&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR258510009BJNE007900000&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/p9k/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=4&numberofresults=44&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR258510009BJNE007900000&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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Schutzes vor Hochwassergefahren, also insbesondere bei einer beabsichtigten Neuausweisung 
eines Baugebietes in einem festgesetzten oder vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebiet 
bei Bejahung des § 78 Abs. 2 WHG oder in einem faktischen Überschwemmungsgebiet. Nach 
dem Gebot gerechter Abwägung wird bei Überwiegen dieses Belanges eine Ausweisung von 
Bauflächen regelmäßig unterbleiben oder jedenfalls nur mit entsprechenden Schutzmaßnahmen 
erfolgen. 

Eine sachgerechte Abwägung setzt voraus, dass im Raum stehende Hochwassergefahren und 
gegebenenfalls auch Schutzvorkehrungen im Rahmen der Zusammenstellung des Abwä-
gungsmaterials vollständig ermittelt werden (Abwägungsvorgang). Hierfür ist im Bauleitplanver-
fahren die Beteiligung der Behörden der Wasserwirtschaftsverwaltung als Fachbehörden nach § 
4 BauGB unabdingbar. Grundsätzlich können nur die Behörden der Wasserwirtschaft den Ge-
meinden die Informationen zur Verfügung stellen, die sie in die Lage versetzen, die für den Ab-
fluss von Niederschlägen und für die Ausdehnung von Hochwasser erforderlichen Flächen pla-
nerisch freizuhalten (vgl. auch § 78 Abs. 3 Satz 3 WHG bei Bestandsüberplanung im Über-
schwemmungsgebiet). Bedarf es für die Zusammenstellung des notwendigen Abwägungsmate-
rials weiterer sachverständiger Untersuchungen, Gutachten oder Bestandsaufnahmen, muss die 
planende Gemeinde derartige Untersuchungen durchführen lassen. Ist das Abwägungsmaterial 
vollständig ermittelt, sind die Hochwassergefahren und Schutzmöglichkeiten im Hinblick auf 
ihre Bedeutung für die jeweilige Planung zu bewerten und mit dem ihnen objektiv zukommen-
den Gewicht in der Abwägungsentscheidung zu berücksichtigen, damit einem Abwägungser-
gebnis zuzuführen. Es ist in der Rechtsprechung anerkannt, dass sich eine Abwägung wegen 
unvollständigen Abwägungsmaterials als fehlerhaft erweist, wenn keine näheren Ermittlungen 
angestellt werden, in welcher Häufigkeit mit Überschwemmungen zu rechnen sein wird und 
welche Hochwasserstände dabei voraussichtlich erreicht werden (OVG Rheinland-Pfalz, Urteil 
vom 17.10.1990, BauR 1991, 45 = BRS 50 Nr. 40) oder wenn die Gemeinde eine von der zu-
ständigen Wasserbehörde vor Erlass des Bebauungsplans in einem Überschwemmungsgebiet 
geforderte fachgutachterlich abgestützte Bestandsaufnahme nicht einholt (BayVGH, Urteil 
vom 15.12.2000, Az. 26 N 96.2710). 

In Risikogebieten nach § 78b WHG wird sich die Hochwassergefahr im Vergleich mit festgesetz-
ten Überschwemmungsgebieten tendenziell niedriger darstellen. Insofern und im Hinblick auf die 
gesetzgeberische Wertung, kein Planungsverbot für diese Gebiete vorzusehen, werden sich hier 
meist größere gemeindliche Abwägungsspielräume eröffnen. 

Auf die Planerhaltungsvorschriften zum Abwägungsvorgang und Abwägungsergebnis in §§ 214 
ff. BauGB wird verwiesen. 

3.4. Besonderheiten bei der Flächennutzungsplanung 

Im Flächennutzungsplan ist für das ganze Gemeindegebiet die sich aus der beabsichtigten städ-
tebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnis-
sen der Gemeinde in den Grundzügen darzustellen (§ 5 Abs. 1 Satz 1 BauGB). Im Flächennut-
zungsplan, der das räumliche und städtebauliche Entwicklungsprogramm und damit das Boden-
nutzungskonzept für die gesamte Gemeinde enthält, fällt die grundlegende Entscheidung, wo 
innerhalb des Gemeindegebiets Bauflächen ausgewiesen werden beziehungsweise wo eine 
solche Ausweisung unterbleibt. Damit enthält der Flächennutzungsplan auf der gemeindlichen 
Planungsebene auch die Vorentscheidung über die Sicherung der Überschwemmungsbereiche. 
Daher kommt auf der Planungsstufe der Flächennutzungsplanung einer sorgfältigen Bestands-
aufnahme der Hochwasserereignisse in der Vergangenheit und der Abschätzung künftiger 
Hochwassergefahren wesentliche Bedeutung zu. Zu den Bindungen des Flächennutzungsplans 
an die Ziele der Raumordnung und an wasserrechtliche Vorschriften vergleiche oben 1.6  

3.4.1. Darstellungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit dem Hochwasserschutz 

Im Zusammenhang mit dem Hochwasserschutz können verschiedene Darstellungsmöglichkei-
ten im Flächennutzungsplan Anwendung finden. 
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Grundstücken im nicht beplanten Innenbereich und im Außenbereich auf eine mögliche 
Hochwassergefährdung hin. Derartige Kennzeichnungen entbinden nicht von der 
Pflicht zu einer sachgerechten Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB. Insbesondere, wenn 
nicht auszuschließen ist, dass die bei der Kennzeichnung vorausgesetzten Sicherungs-
maßnahmen die Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung nicht gewährleisten kön-
nen, ist von einer Ausweisung von Bauflächen und Baugebieten abzusehen. 

- Festgesetzte Überschwemmungsgebiete im Sinne des § 76 Abs. 2 WHG, Risikogebiete 
außerhalb von Überschwemmungsgebieten im Sinne des § 78b Abs. 1 WHG und Hoch-
wasserentstehungsgebiete im Sinne von § 78d Abs. 1 WHG sollen im Flächennutzungs-
plan nachrichtlich übernommen werden (§ 5 Abs. 4a Satz 1 BauGB). Noch nicht festge-
setzte, aber ermittelte, in Kartenform dargestellte und vorläufig gesicherte Über-
schwemmungsgebiete im Sinne des § 76 Abs. 3 WHG sowie als Risikogebiete be-
stimmte Gebiete im Sinne des § 73 Abs. 1 WHG sollen im Flächennutzungsplan ver-
merkt werden (§ 5 Abs. 4a Satz 2 BauGB). Mit diesen Verpflichtungen wurde für den 
Bereich des Hochwasserschutzes eine spezielle Regelung gegenüber der allgemeinen 
Pflicht zur nachrichtlichen Übernahme von nach anderen gesetzlichen Vorschriften fest-
gesetzten Planungen und Nutzungsregelungen in § 5 Abs. 4 BauGB geschaffen. Der 
Zweck dieser Regelung liegt insbesondere in der Sensibilisierung und Information der 
Gemeinden und der Öffentlichkeit für beziehungsweise über Überschwemmungsgebiete 
und Risikogebiete. Es ist Aufgabe der Fachbehörden der Wasserwirtschaft, den pla-
nenden Gemeinden im Rahmen der Behördenbeteiligung nach § 4 BauGB die entspre-
chenden Informationen an die Hand zu geben, damit die nachrichtlichen Übernahmen 
und Vermerke in sachgerechter Weise erfolgen können. 

- Anlässlich der Neubekanntmachung eines Flächennutzungsplans nach § 6 Abs. 6 
BauGB sollen die in § 5 Abs. 4a BauGB bezeichneten Gebiete (siehe oben) nach Maß-
gabe des § 5 Abs. 4a BauGB nachrichtlich übernommen und vermerkt werden 
(§ 246a BauGB). § 6 Abs. 6 BauGB ermächtigt die Gemeinde, anlässlich des Beschlus-
ses über eine Änderung oder Ergänzung des Flächennutzungsplans zu bestimmen, dass 
der Flächennutzungsplan in der geänderten oder ergänzten Fassung neu bekannt zu 
machen ist. 

3.4.3. Bestehende Bauflächendarstellungen in festgesetzten oder vorläufig gesicherten und in 
faktischen Überschwemmungsgebieten  

Ist nach neueren Erkenntnissen davon auszugehen, dass im Flächennutzungsplan dargestell-
te Bauflächen überflutungsgefährdet sind, sind die Gemeinden zur Überprüfung dieser Darstel-
lungen aufgerufen. 

Dies gilt auch für solche Bauflächen, für die noch kein Baurecht über Bebauungspläne oder an-
dere städtebauliche Satzungen geschaffen wurde und die im bisherigen bauplanungsrechtlichen 
Außenbereich nach § 35 BauGB liegen. Gerade dort geben die aufgrund jüngerer Hochwasser-
ereignisse und neuer wasserwirtschaftlicher Feststellungen gewonnenen Erkenntnisse den Ge-
meinden Anlass, die vorgesehene Bauleitplanung zu überprüfen und gegebenenfalls von ihr 
Abstand zu nehmen. Im Einzelfall kann dies ergeben, dass eine Änderung des Flächennut-
zungsplans zur Herausnahme oder Reduzierung einer solchen Baufläche im Sinne vom 
§ 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB erforderlich ist. 

Im Zusammenhang mit einer Rücknahme von Bauflächendarstellungen im Flächennutzungsplan 
ist zu beachten, dass Änderungen des Flächennutzungsplans keinen Planungsschaden nach 
§§ 40 und 42 BauGB auslösen können. Auch die Vertrauensschadensentschädigung nach § 39 
BauGB kann nicht auf Änderungen oder Ergänzungen des Flächennutzungsplans gestützt wer-
den. 

3.5. Besonderheiten bei der Bebauungsplanung 

Der Bebauungsplan enthält als Rechtsnorm (§ 10 Abs. 1 BauGB) und verbindlicher Bauleitplan 
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BauNVO): 
In geeigneten Fällen kann durch die Festsetzung nicht überbaubarer Grundstücksflächen 
die Bebauung gefährdeter Bereiche ausgeschlossen werden. 

- Von Bebauung freizuhaltende Flächen und ihre Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB): 
In geeigneten Fällen kann für hochwassergefährdete Flächen festgesetzt werden, dass 
sie ganz oder teilweise von Bebauung freizuhalten sind. Eine solche Festsetzung setzt 
allerdings grundsätzlich voraus, dass nach den ohne eine solche Festsetzung anzuwen-
denden bauplanungsrechtlichen Zulässigkeitsvorschriften eine Bebauung der betreffen-
den Fläche möglich wäre. Ein Anwendungsfall könnten etwa im Außenbereich gelege-
ne Flächen für die Landwirtschaft sein, um dort auch nach § 35 Abs. 1 BauGB privile-
gierte landwirtschaftliche Bauvorhaben auszuschließen und damit eine wasserwirtschaft-
lich gebotene Freihaltung der Flächen zu sichern. Städtebauliche Gründe, die eine Fest-
setzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB rechtfertigen, können auch solche der Sicherheit 
und Gesundheit der Bevölkerung sein. 

- Festsetzung der Höhenlage (§ 9 Abs. 3 Satz 1 BauGB): 
Sofern im Ausnahmefall in einem festgesetzten Überschwemmungsgebiet oder als Er-
gebnis ordnungsgemäßer Abwägung in einem nicht festgesetzten Überschwemmungs-
gebiet eine Baugebietsfestsetzung erfolgt, kann im Hinblick auf die Sicherheit der künfti-
gen Bewohner im Bebauungsplan die Höhenlage der baulichen Anlagen festgesetzt 
werden. Die Festsetzung der Höhenlage setzt Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 BauGB 
voraus; sie ist insoweit unselbständig. Bei Gebäuden kann sich die Höhenfestsetzung 
für ggf. alle Baufelder des Bebauungsplans auf die Angabe der Erdgeschoss-
Fußbodenhöhe (= Sockelhöhe) zu einer geeigneten Bezugsgröße beziehen. Als 
zweckmäßig kann sich daneben ein Hinweis auf Höhenlagen des Baugebiets bezogen 
auf NN erweisen. 

Wie bereits dargelegt, kann insbesondere auch eine Flächen sparende Bauleitplanung einen 
Beitrag zum Hochwasserschutz leisten. 

Das BauGB stellt den Gemeinden zahlreiche Instrumente zur Umsetzung einer Flächen sparen-
den Bauleitplanung zur Verfügung. Dem Ziel einer Verminderung des Flächenverbrauchs kann 
insbesondere über folgende Festsetzungen Rechnung getragen werden: 

- Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16 ff. BauNVO), 
- Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO), 
- überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO), 
- Höchstmaße für die Fläche von Wohnbaugrundstücken aus Gründen des sparsamen 

Umgangs mit Grund und Boden (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB), 
- Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Na-

tur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB), 
- Anpflanzungen sowie Bindungen für und die Erhaltung von Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 

Nr. 25 BauGB), durch die die Freihaltung der nicht überbaubaren Flächen gesichert wer-
den kann. 

Auch die natürliche Versickerung von Regenwasser im Baugebiet kann eine gemeindliche 
Maßnahme der Hochwasservorsorge darstellen. Im Bebauungsplan können Flächen für die 
Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser festgesetzt werden (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 
BauGB). Dabei ist etwa an eine zentrale Regenwasserrückhaltung zu denken, bei der das Nie-
derschlagswasser eines bestimmten Bereichs zu einem größeren öffentlichen Rückhaltebecken 
geführt wird. Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts kann grundsätzlich 
auch ein dezentrales System privater Versickerungsmulden und Grünflächen zur Sammlung, 
Versickerung und Verdunstung des Niederschlagswassers am Ort des Anfalls im Baugebiet 
durch die Verbindung der Festsetzungsmöglichkeiten von § 9 Abs. 1 Nr. 14, 15 und 20 BauGB 
festgesetzt werden, wenn die Vollzugsfähigkeit des Plans dauerhaft gesichert ist (vergleiche 
hierzu im Einzelnen Urteil vom 30.08.2001, NVwZ 2002, 202 = DVBl. 2002, 269 = DÖV 2002, 
296 = UPR 2002, 108). 
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22.07.2004 - 7 CN 1/04 -). Soweit bauleitplanerisch ein aufgrund der wasserrechtlichen Bestim-
mungen nicht "ausnutzbarer" Bebauungsplan gem. § 1 Abs. 4 BauGB oder des § 1 Abs. 3 BauGB 
zusätzlich bzw. "nachvollziehend" geändert oder aufgehoben wird, scheidet ein Entschädigungsan-
spruch nach §§ 39 ff BauGB aus. War die Nutzungsmöglichkeit zwar im Bebauungsplan vorgese-
hen, standen ihrer Realisierung aber andere (rechtliche) Hindernisse entgegen, war keine (vertrau-
ensgeschützte) Rechtsposition vorhanden, die durch die Änderung, Ergänzung oder Aufhebung 
des Bebauungsplans beeinträchtigt werden konnte9.  

Bei der Prüfung, ob und in welchem Umfang bei sonstigen, hochwasserschutzbedingten Bebau-
ungsplanänderungen eine Entschädigungspflicht gegeben sein kann, kommt es darauf an, ob und 
inwieweit die durch den ursprünglichen Bebauungsplan festgesetzte Bebauung bereits umgesetzt 
worden ist. Werden noch nicht oder nicht vollständig ausgeschöpfte Bau-/bzw. Nutzungsmöglich-
keiten durch die Änderung des Bebauungsplans aufgehoben oder eingeschränkt, sieht § 42 Abs. 2 
und 3 BauGB grundsätzlich einen Entschädigungsanspruch in Höhe der Grundstückswertminde-
rung und/oder für den Eingriff in die ausgeübte Nutzung vor. Die zulässige Nutzung muss nach der 
Rechtsprechung die Qualität einer eigentumsähnlichen Rechtsposition haben. Die Höhe der Ent-
schädigung richtet sich danach, ob die Aufhebung oder Änderung der zulässigen Nutzung inner-
halb oder nach Ablauf der 7-Jahres-Frist (§ 42 Abs.2 und Abs. 3 BauGB) erfolgt. Erfolgt die Ände-
rung oder Aufhebung der bisherigen Planfestsetzungen innerhalb der 7-Jahres-Frist, erstreckt sich 
die Entschädigung auf den Unterschied zwischen dem Wert des Grundstücks aufgrund der zuläs-
sigen Nutzung und seinem Wert, der sich infolge der Aufhebung oder Änderung ergibt. Die Wert-
minderung wird daher maßgeblich davon abhängen, ob das bestehende Baurecht insgesamt auf-
gehoben wird oder aber ob mit den Änderungen des Bebauungsplans nur Festsetzungen zur Op-
timierung des Bestands getroffen werden, ohne die nach den bisherigen Festsetzungen zulässige 
Nutzung komplett aufzuheben. Es ist stets eine Einzelfallbetrachtung erforderlich, bei der vorange-
gangene wasserrechtliche Entscheidungen oder tatsächliche Hochwassergefährdungen, die ggf. 
die Planänderung (mit-)veranlasst haben, bei der Bemessung der Höhe der Entschädigung zu be-
rücksichtigen sein werden. Erfolgt die Planänderung nach Ablauf der 7-Jahres-Frist, erfolgt ein Er-
satz der Grundstückswertverluste in Höhe der Differenz des Wertes aufgrund der ausgeübten Nut-
zung und dem Wert, der sich in Folge der Planänderung ergibt. Dies gilt jedoch nur, sofern durch 
die Planänderung die Ausübung der verwirklichten Nutzung oder die sonstigen Möglichkeiten einer 
wirtschaftlichen Verwertung des Grundstücks unmöglich gemacht oder wesentlich erschwert wer-
den. 

Soweit eine unbebaute, bisher nicht überplante Fläche (§§ 34, 35 BauGB) erstmalig überplant 
wird, scheiden Planungsschadensansprüche nach den §§ 39 ff. BauGB in der Regel aus. Bei der 
erstmaligen Überplanung bereits bebauter Flächen kann sich ein Entschädigungsanspruch aus § 
42 Abs. 3 BauGB ergeben, soweit eine nicht nur unerhebliche Wertminderung eintritt. 

3.5.3.4. Verfahren 

Nach § 1 Abs. 8 BauGB gelten die Vorschriften über die Aufstellung von Bauleitplänen auch für 
ihre Änderung, Ergänzung und Aufhebung. Das bedeutet insbesondere, dass auch die Ent-
scheidung über die Aufhebung eines Bauleitplans eine Abwägungsentscheidung im Sinn von 
§ 1 Abs. 7 BauGB ist. 

3.5.3.5. Rückbau 

Hat die Gemeinde den Bebauungsplan entsprechend geändert, kann sie nach Maßgabe von 
§ 175 BauGB den Eigentümer zur Duldung der vollständigen oder teilweisen Beseitigung einer 
baulichen Anlage verpflichten, wenn diese den Festsetzungen des Bebauungsplans nicht ent-
spricht und ihnen nicht angepasst werden kann (§ 179 Abs. 1 BauGB). Insbesondere wenn der 
Bebauungsplan zur Schaffung von Retentionsflächen geändert wurde, lässt sich dies nur errei-
chen, wenn auch Gebäude wieder beseitigt werden. Sofern nicht bereits die Übernahme des 

                                                 
9
 Jäde in Jäde/Dirnberger/Weiß BauGB/BauNVO, 8. Aufl. 2016, § 39, Rdnr.20; Runkel in EZBK BauGB § 

42 Rn. 47. 
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Grundstücks durch die Gemeinde erfolgt oder eine vertragliche Grundlage für den Rückbau ge-
schaffen wurde, kann die Gemeinde die Duldung des Rückbaus notfalls mit den Mitteln der 
Verwaltungsvollstreckung durchsetzen. Bei Wohnraum darf der Rückbau nur vollzogen werden, 
wenn im Zeitpunkt der Beseitigung angemessener Ersatzwohnraum für die Bewohner unter zu-
mutbaren Bedingungen zur Verfügung steht. Gewerbetreibenden ist Gelegenheit zur ander-
weitigen Unterbringung einzuräumen (§ 179 Abs. 2 BauGB). Die dem Eigentümer, Mieter, Päch-
ter oder sonstigen Nutzungsberechtigten durch die Beseitigung entstehenden Vermögensnach-
teile hat die Gemeinde in Geld zu ersetzen (§ 179 Abs. 3 BauGB). 

3.6. Vorkaufsrecht und Enteignung 

3.6.1 Vorkaufsrecht der Gemeinden nach BauGB 

Der Gemeinde steht in Gebieten, die zum Zweck des vorbeugenden Hochwasserschutzes von 
Bebauung freizuhalten sind, insbesondere in Überschwemmungsgebieten, ein Vorkaufsrecht 
zu (§ 24 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 BauGB). Wie auch in den sonstigen Fällen des Vorkaufsrechts 
setzt dessen Ausübung voraus, dass das Wohl der Allgemeinheit dies rechtfertigt (§ 24 Abs. 3 
Satz 1 BauGB). Die Freihaltung von Grundstücken von Bebauung im Hinblick auf den vorbeu-
genden Hochwasserschutz dient allerdings regelmäßig auch dem Wohl der Allgemeinheit. 

3.6.2 Vorkaufsrecht der Länder nach WHG 

Mit dem Hochwasserschutzgesetz II wurde für die Länder in § 99a Abs. 1 Satz 1 WHG ein Vor-
kaufsrecht eingeführt. Nach dieser Vorschrift besteht das Vorkaufsrecht an Grundstücken, die 
für Maßnahmen des Hochwasser- oder Küstenschutzes benötigt werden). 

Liegen die Merkmale des § 99a Abs. 1 Satz 1 WHG nur bei einem  Teil des Grundstücks vor, so 
erstreckt sich das Vorkaufsrecht nur auf diesen Grundstücksteil (§ 99a Abs. 1 Satz 2 WHG). Der  
Eigentümer kann aber  verlangen, dass sich der Vorkauf auf das gesamte Grundstück erstreckt, 
wenn ihm der weitere Verbleib des anderen Grundstücks in seinem Eigentum wirtschaftlich nicht 
zuzumuten ist (§ 99a Abs. 1 Satz 3  WHG). 

Nach § 99a Abs. 2 WHG besteht kein Vorkaufsrecht beim Kauf von Rechten nach dem Woh-
nungseigentumsgesetz. Grund dafür ist, dass ein Vorkaufsrecht zu Gunsten des Hochwasser- 
oder Küstenschutzes nur Sinn ergibt, wenn das Land oder derjenige, zu dessen Gunsten das 
Land das Vorkaufsrecht ausübt, Eigentum an den Grundstücken erwirbt. 

Gemäß § 99a Abs. 3 WHG darf das Vorkaufsrecht nur aus Gründen des Hochwasser- oder Küs-
tenschutzes ausgeübt werden. 

§ 99a Abs. 4 WHG enthält Regelungen hinsichtlich der Eintragung im Grundbuch, des Vorrangs 
vor rechtsgeschäftlichen und landesrechtlich begründeten Vorkaufsrechten sowie der Anwend-
barkeit der §§ 463 bis 469, 471, 1098 Abs. 2 und §§ 1099 bis 1102 BGB. Ausnahmen bezüglich 
des Vorkaufsrechts sind in § 99a Abs. 4 Satz 4 für den Fall geregelt, dass das Grundstück an 
nahe Angehörige übertragen wird: Bei Verkauf an den Ehegatten, den eingetragenen Lebens-
partner oder Verwandte ersten Grades kann das Vorkaufsrecht nicht ausgeübt werden. 

§ 99a Abs. 5 WHG regelt, dass die Länder das Vorkaufsrecht nicht nur für sich selbst ausüben 
können, sondern das Vorkaufsrecht auf Antrag auch zugunsten von Körperschaften und Stiftun-
gen des öffentlichen Rechts und von begünstigten Personen im Sinne von § 51 Abs. 1 Satz 2 
ausgeübt werden kann. Die Regelung entspricht § 66 BNatSchG. 

§ 99a Abs. 6 WHG sieht vor, dass abweichende Regelungen der Länder unberührt bleiben. 

3.6.3 Enteignung 

§ 71 WHG enthält Regelungen zur Zulässigkeit der Enteignung. Der durch das Hochwasser-
schutzgesetz II geänderte § 71 Abs. 2 WHG stellt klar, dass die Enteignung zum Wohl der All-
gemeinheit zulässig ist, sofern sie der Umsetzung einer Planfeststellung oder einer Plangeneh-
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migung für den Küsten- oder Hochwasserschutz dient. Zuvor war umstritten, ob die Regelung in 
§ 71 a.F. WHG für Enteignungen ausreicht.10 Mit der bundeseinheitlichen Regelung wird zudem 
verhindert, dass hierzu jeweils in den einzelnen Landesgesetzen eine Klarstellung erforderlich 
ist. Weitergehende Regelungen der Länder bleiben unberührt. § 71 Abs. 4 WHG regelt, dass im 
Übrigen die Enteignungsgesetze der Länder gelten. 

4. Hochwasserschutz bei der Zulassung von Einzelbauvorhaben 

Bei Einzelbauvorhaben kann dem Hochwasserschutz insbesondere durch eine hochwasseran-
gepasste Bauweise Rechnung getragen werden, die auch Gegenstand wasserrechtlicher Vor-
schriften für Einzelbauvorhaben ist (siehe nachfolgend Ziff. 4.1). In festgesetzten oder vorläufig 
gesicherten Überschwemmungsgebieten (ggf. übergeleitete nach § 106 Abs. 3 WHG) besteht 
überdies grundsätzlich ein wasserrechtliches Bauverbot nach § 78 Abs. 4 Satz 1 WHG mit Re-
gelungen zu Ausnahmegenehmigungen im Einzelfall nach § 78 Abs. 5 WHG (s.u. Ziff. 4.2). Ein 
derartiges wasserrechtliches Bauverbot gibt es in sonstigen Gebieten nicht, allerdings wurden 
durch das Hochwasserschutzgesetz II besondere Vorschriften für Risikogebiete außerhalb von 
Überschwemmungsgebieten (§ 78b Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 WHG) sowie Hochwasserentstehungs-
gebiete (§ 78d Abs. 4 WHG) aufgenommen. Unberührt von diesen wasserrechtlichen Bauverbo-
ten bzw. Anforderungen bleiben die planungsrechtlichen Genehmigungsvoraussetzungen hin-
sichtlich Hochwasserbelangen, die für die einzelnen planungsrechtlichen Gebietskulissen unter 
Ziff. 4.3 näher dargestellt werden. 

4.1. Hochwasserangepasste Bauweise 

Sofern eine der oben genannten wasserrechtlichen Gebietskategorien mit Restriktionen für Bau-
vorhaben gegeben ist, können sich hieraus Erfordernisse im Sinne einer hochwasserangepass-
ten Bauweise ergeben. Eine hochwasserangepasste Bauweise wird in festgesetzten oder vor-
läufig gesicherten Überschwemmungsgebieten durch § 78 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 d) WHG bzw. § 
78 Abs. 8 WHG ausdrücklich gefordert. Für Risikogebiete außerhalb von festgesetzten oder 
vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebieten gilt nach § 78b Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 WHG hin-
gegen, dass bauliche Anlagen im dortigen Anwendungsbereich nur in einer dem jeweiligen 
Hochwasserrisiko angepassten Bauweise nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik 
errichtet oder wesentlich erweitert werden sollen, soweit eine solche Bauweise nach Art und 
Funktion der Anlage technisch möglich ist, wobei Lage des Grundstücks und mögliche Scha-
denshöhe angemessen berücksichtigt werden sollen. § 78b Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 WHG findet nur 
außerhalb der von § 78b Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 WHG erfassten Gebiete Anwendung, was nach den 
Gesetzesmaterialien nur bislang unbeplante Gebieten umfasst. 

Die Anforderungen an eine hochwasserangepasste Bauweise sind demnach in Überschwem-
mungsgebieten nach § 76 Abs. 2, 3 WHG bzw. ggf. § 106 Abs. 3 WHG entsprechend der dort 
gegebenen Hochwassergefahren tendenziell höher (zu diesen und den weiteren Vorausset-
zungen für Ausnahmen vom Bauverbot in Überschwemmungsgebieten, s.u. Ziff. 4.2). Für  
Bauvorhaben in Risikogebieten außerhalb von Überschwemmungsgebieten beinhaltet § 78b 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 WHG demgegenüber kein Bauverbot. Die Regelung ist lediglich als Soll-
Vorschrift ausgestaltet. 

 
Für die Frage, welche Anforderungen an die hochwasserangepasste Bauweise zu stellen sind, 
betont das Gesetz in § 78b Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 WHG im Hinblick auf die geringere Eintrittswahr-
scheinlichkeit eines Hochwasserereignisses insbesondere die Frage der Verhältnismäßigkeit im 
Hinblick auf die Relation zwischen den (höheren) Baukosten und die voraussichtliche Schaden-
höhe bei Hochwasserereignissen; auch Funktionalität und Erscheinungsbild der jeweiligen bau-
lichen Anlage werden hierbei zu berücksichtigen sein. 

Es wird letztlich stets um die Frage gehen, inwieweit mit vertretbarem baulichen und finanziellen 
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 BR-Drs. 665/16, S. 24. 
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so dass bei entsprechenden Vorgaben in den Bauleitplänen (z.B. Höhenlagen von Hausein-

gängen etwas höher als das Straßenniveau, Grünflächengestaltung, Abflussmulden, multi-

funktionale Räume zur Wasserrückhaltung bei Starkregen z.B. Grünflächen) Schadensrisi-

ken erheblich reduziert werden können.  

Besonders gefährdet sind jedoch Rinnen, Mulden oder Senken. Außengebietswasser, wel-

ches möglicherweise von angrenzenden Hängen kommt, muss bei Bauleitplänen berücksich-

tig werden. Sofern Bedarf an einer genauen Gefährdungsanalyse besteht, können soge-

nannte Starkregengefahrenkarten ausgearbeitet werden. 

1h Ist mit hohen Grundwasserständen zu rechnen? 

Auch wenn jeder Keller, allein schon um das Gebäude vor den Folgen von extremen 

Starkregenereignissen zu schützen, standardmäßig wasserdicht (z. B.: weiße oder schwarze 

Wanne) ausgebildet werden sollte, sollten Bauherren zusätzlich frühzeitig auf hohe Grund-

wasserstände hingewiesen werden. Dies ist eine wichtige Zusatzinformation für die konstruk-

tive Ausbildung des Gebäudes (Auftriebsicherheit)  und den Baubetrieb (Wasserhaltung). 

1i Ist eine andere Möglichkeit der Siedlungsentwicklung möglich? 

Es ist immer besser außerhalb von gefährdeten Bereichen zu planen. Ist das möglich? Ins-

besondere bei festgesetzten Überschwemmungsgebieten im Außenbereich ist dies ein K.O.-

Kriterium. Ansonsten muss im Bauleitplanungsprozess diese Frage sorgfältigst abgewogen 

werden. 

Stufe 2 Gefahren für Leben und Gesundheit 

Leben und Gesundheit haben oberste Priorität. Wird ein Gebiet überplant, dann muss garan-

tiert sein, dass das durchschnittliche Todesfallrisiko bzw. Gesundheitsrisiko für Personen in 

diesem Gebiet deutlich unter den alltäglichen Lebensrisiken liegt (z.B. Verunglücken im 

Haushalt, bei der Arbeit oder im Straßenverkehr).   

Großflächig auftretende Überschwemmungen (z.B. Donau) verursachen in bebauten Gebie-

ten in der Regel große Sachschäden. Für Menschenleben besteht bei solchen Ereignissen 

abgesehen vom Fehlverhalten Einzelner meist eine eher geringe Gefahr, da der Anstieg des 

Wassers bei ausreichender Hochwasservorhersage genügend Zeit lässt, in sichere Aufent-

haltsräume (meist Obergeschosse) auszuweichen oder Betroffene zu evakuieren. Meist sind 

die betroffenen Gebiete jedoch für Tage überschwemmt.  
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Abbildung: Beispiel einer organisatorischen Maßnahme - Gemäß Alarm- und Einsatzplan wird die 

Zufahrt ins Tiefgeschoss des Parkhauses bereits bei drohenden Starkregenereignissen als Vorsorge-

maßnahme gesperrt.  







https://visdms.rz-sued.bayern.de:8080/vis/8DDAE508-11E1-45CA-B0AE-C5650B128463/webdav/5502709/www.lfu.bayern.de/wasser/niederschlagswasser_umgang/index.htm
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https://um.baden-wuerttemberg.de/de/service/publikation/did/starkregen-was-koennen-kommunen-tun/
https://um.baden-wuerttemberg.de/de/service/publikation/did/starkregen-was-koennen-kommunen-tun/
http://www.staedtetag.de/fachinformationen/umwelt/073168
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Stufe 1
Impulsfragen Antwort vorläufige Konsequenz/Bewertung1

1a Was löst die Überschwemmungen aus?

1b Welche Gebietskulisse (§§ 37, 77 - 78b WHG) liegt rechtlich vor?

1c Welche Hinweise zu Wassergefahren sind bekannt oder vorhanden?

1d Wie häufig ist mit Überschwemmungen zu rechnen?

1e
Welche Wassertiefen und welche Fließgeschwindigkeiten sind zu 
erwarten?

1f Wie sind die Vorwarnzeiten?

1g
Bestehen weitere Gefährdungen durch angrenzende Nutzungen, 
Geschiebeanfall, Verklausungen, Bruch von Stauanlagen...?

1h Dauer des Hochwasserereignisses

1i
Gibt es noch andere Wassergefahren wie z.B. wild abfließendes Wasser 
von umliegenden Hängen (Achtung bei Mulden, Senken usw.)?

1j Ist mit hohen Grundwasserständen zu rechnen?

1k
Ist eine andere Möglichkeit der Siedlungsentwicklung möglich? Grenzt 
das neue Baugebiet an ein bestehendes an?

Stufe 2
2a Ist eine Evakuierung rechtzeitig möglich?

2b

Können die Gebäude im Planungsgebiet im Hochwasserfall zu Fuß 
verlassen werden oder wird man durch die Strömung und große 
Wassertiefe daran gehindert? (Personenflutsicherheit)

2c
Können die Gebäude im Planungsgebiet im Katastrophenfall von 
Einsatzkräften angefahren werden?

2d Bestehen Fluchtmöglichkeiten in höhere Stockwerke?

2e

Sind besondere Personengruppen betroffen, bei denen eine 
Evakuierung aufwändig / schwierig wäre? (Kindergarten, Schule, 
Altenheim, Krankenhaus)

2f Sind besondere technische Vorkehrungen für die Standsicherheit der 
Gebäude für den Hochwasserfall erforderlich?

2g
Sind besonders anfällige Nutzungen vorgesehen, wie z.B. Tiefgarage, U-
Bahnhöfe, Unterführungen?

Hochwasserrisikomanagement in der Bauleitplanung
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Zusammenfassende Bewertung Stufe 1

Zusammenfassende Bewertung Stufe 2





Stufe 6

Exemplarische Beispiele: 

2 Exemplarische Vorkehrungen unter Stufe 6 sind nicht abschließend

Hinweise im Bebauungsplan bzgl. Wasserstände/Wassergefahren aufnehmen

Hinweis, dass Ölheizungen nicht zulässig sind

W
as

 m
üs

se
n 

w
ir 

tu
n 

?

1 In der Spalte vorläufige Konsequenz / Bewertung können Merkposten, K.O.-Kriterien, etc. vermerkt werden. Es ist nicht zwingend erforderlich bereits bei 
jeder Frage eine Konsequenz zu ziehen.

Abschließende Bewertung und Vorsorgemaßnahmen

Die Bauherren werden auf Ihre Eigenvorsorgepflicht hingewiesen und auch ebenfalls auf das Thema 
Versicherung 

Alarm- und Einsatzpläne überarbeiten. Hierzu gibt es eine Handlungsanleitung des StMI

Risiko vertretbar unter folgenden Vorkehrungen: 2

Festsetzung nach §9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB nutzen: Vorgabe von Höhenkoten für Erdgeschoss.

Die vorgesehen Flachdächer werden begrünt, als Starkregenvorsorge sowie als Baustein für ein 
gesundes Stadtklima (Hitze)

Gefahrenflächen (z.B. festgesetzte Überschwemmungsgebiete, Risikogebiete) werden nachrichtlich in 
B-Plan übernommen, § 9 Abs. 6a BauGB

Empfehlung einer weitergehenden hochwasserangepassten Bauweise und Raumnutzung

Risiko ist (ggf. in Teilbereichen des Planungsgebiets) nicht vertretbar und steht Planung (teilweise) 
entgegen.

im Bebauungsplan keine Wohnnutzung im EG zulassen, keine Aufenthaltsräume im Untergschoss, nur 
zwei-geschossige Nutzungseinheiten zulassen, von denen ein Geschoss hochwasserfrei ist
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bot). Außerdem haben Versiegelungen in neuen Baugebieten Auswirkungen auf den 
Wasserabfluss und den Wasserstand. Die entsprechenden Nachteile sind zu vermeiden. 
Der Hochwasserabfluss darf nicht dadurch nachteilig beeinflusst werden, dass der Ab-
flussquerschnitt des Gewässers verringert wird. 

- Die Hochwasserrückhaltung darf nicht beeinträchtigt werden und der Verlust von verlo-
ren gehendem Rückhalteraum muss umfang-, funktions- und zeitgleich ausgeglichen 
werden (Nr. 5): 
Unter Rückhalteraum ist das Aufnahmevolumen der Flächen zu verstehen, die über-
schwemmt werden, und das sich aus der Fläche, dem überstauten Raum und der 
Aufnahmefähigkeit des Bodens ergibt. Ein zeitgleicher Ausgleich verloren gehenden 
Rückhalteraums liegt nur dann vor, wenn die planende Gemeinde mit der Ausweisung 
des Baugebiets die entsprechenden Maßnahmen zum Ausgleich sicherstellt. 

- Der bestehende Hochwasserschutz darf nicht beeinträchtigt werden (Nr. 6): 
Unter bestehendem Hochwasserschutz im Sinn der Vorschrift ist die Gesamtheit aller 
Maßnahmen zum Schutz von Siedlungsgebieten zu verstehen. 

- Es dürfen keine nachteiligen Auswirkungen auf Oberlieger und Unterlieger zu erwarten 
sein (Nr. 7): 
In diesem Zusammenhang ist zu prüfen, ob es in Folge der Ausweisung des neuen 
Baugebietes zu nachteiligen Veränderungen des natürlichen Abflusses durch einen in 
Folge des neuen Baugebietes auftretenden Rückstau des Hochwassers auf oberliegen-
de Grundstücke kommt oder in Folge des Baugebiets die Auswirkungen eines Hochwas-
sers bei den Unterliegern verstärkt werden (z.B. durch die Zunahme des Abflusses auf-
grund der Versiegelung). 

- Die Belange der Hochwasservorsorge sind zu beachten (Nr. 8): 
Die Belange der Hochwasservorsorge in diesem Sinn umfassen insbesondere die Mini-
mierung von Hochwassergefahren und die Minderung von Hochwasserschäden. In die-
sem Zusammenhang können Hochwasserschutzanlagen genauso von Relevanz sein 
wie eine hochwasserangepasste Bauausführung. 

- Die Bauvorhaben müssen so errichtet werden, dass bei dem Bemessungshochwasser 
nach § 76 Abs. 2 Satz 1 WHG, das der Festsetzung des Überschwemmungsgebietes 
zugrunde gelegt wurde, keine baulichen Schäden zu erwarten sind (Nr. 9): 
Mit der Forderung des Gesetzes, die Bauvorhaben so zu errichten, dass bei dem Be-
messungshochwasser keine baulichen Schäden zu erwarten sind, ist ein weiterer As-
pekt der Hochwasservorsorge (vergleiche § 5 Abs. 2 WHG) angesprochen. Entspre-
chende Festsetzungen im Bebauungsplan können dazu beitragen, dass diese Forderung 
erfüllt werden kann. In Betracht kommen etwa Festsetzungen über die überbaubaren 
Grundstücksflächen oder die Festsetzung der Höhenlage (vergleiche zu Festsetzungs-
möglichkeiten im Einzelnen unten unter Ziffer 3.5.1.). In diesem Zusammenhang ist zu 
beachten, dass eine hochwasserangepasste Ausführung des Bauvorhabens2 (auch) im 
Geltungsbereich von Bebauungsplänen im Rahmen des Genehmigungsverfahrens nach 
§ 78 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 Buchst. d) WHG als Voraussetzung für die Erteilung einer Aus-
nahmegenehmigung geprüft wird, soweit nicht lediglich eine Anzeigepflicht nach § 78 
Abs. 6 WHG besteht. 

Im Einzelfall sind die Anforderungen an eine hochwasserangepasste Bauausführung den 
Festsetzungen oder der Begründung des Bebauungsplans zu entnehmen. Welche An-
forderungen bei der Bauausführung im Einzelnen zu beachten sind, bestimmt sich dar-
über hinaus naturgemäß nach den konkreten örtlichen Erfordernissen. Empfehlungen für 
das Bauen in hochwassergefährdeten Bereichen enthält die Anlage. 

                                                 
2 Vgl. 4.1 und Anlage 1 
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§ 78 Abs. 2 Satz 2 WHG sieht vor, dass bei der Prüfung der Voraussetzungen der Erteilung ei-
ner Ausnahme vom Planungsverbot nach § 78 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 - 8 WHG die Auswirkungen 
auf die Nachbarschaft zu berücksichtigen sind. Dadurch misst der Bundesgesetzgeber dem Pla-
nungsverbot nunmehr drittschützende Wirkung bei (zum Nachbarbegriff und zur Reichweite des 
Nachbarschutzes, s. unter 4.2.2). 

3.2.3. Grundsätzliches Verbot der Ausweisung neuer Baugebiete in vorläufig gesicherten Über-
schwemmungsgebieten 

Für nach § 76 Abs. 3 WHG ermittelte, in Kartenform dargestellte und vorläufig gesicherte 
Überschwemmungsgebiete gelten die Bestimmungen des § 78 Abs. 1 bis 7 WHG entspre-
chend (§ 78 Abs. 8 WHG; vergleiche hierzu bereits oben 2.2.). Auch in solchen Überschwem-
mungsgebieten dürfen folglich grundsätzlich keine neuen Baugebiete ausgewiesen werden; 
Ausnahmen sind ebenfalls nur unter den Voraussetzungen des § 78 Abs. 2 WHG möglich. 

3.3. Hochwasserschutz in der bauleitplanerischen Abwägung 

Sofern kein Planungsverbot gem. § 78 Abs. 1 WHG (s.o. Ziff. 3.2) besteht und auch Ziele der 
Raumordnung (s.o. Ziff. 1.6) einer Planung nicht entgegenstehen, sind die Belange des Hoch-
wasserschutzes auf der Ebene der Abwägung zu berücksichtigen und mit dem ihnen gebühren-
den Gewicht in die Abwägung einzustellen. Die Belange des Hochwasserschutzes sind aus-
drücklich im Katalog des § 1 Abs. 6 BauGB aufgeführt. § 1 Abs. 6 Nr. 12 BauGB hebt den Stel-
lenwert der Erfordernisse des Hochwasserschutzes in der Bauleitplanung hervor. Als Ergebnis 
dieses Abwägungsvorganges kann es zu unterschiedlichen Reaktionsmöglichkeiten der Ge-
meinde auf die Betroffenheit des Planungsgebietes mit Hochwasserereignissen kommen. Be-
sondere fachrechtliche Anforderungen an die bauleitplanerische Abwägung bestehen bei 

- Bestandsüberplanung in festgesetzten und vorläufig gesicherten Überschwemmungsge-
bieten nach § 78 Abs. 3 Satz 1 WHG, 

- Planung in Risikogebieten außerhalb von Überschwemmungsgebieten nach § 78b Abs. 
1 Satz 2 Nr. 1 WHG sowie 

- Planung in Hochwasserentstehungsgebieten nach § 78d Abs. 6 WHG. 

Diese Vorschriften werden nachstehend erläutert. Sie lassen sich dahingehend zusammenfas-
sen, dass in ihrem Anwendungsbereich kein generelles Planungsverbot und somit ein entspre-
chender gemeindlicher Handlungs- und Gestaltungsspielraum besteht. Die genannten Regelun-
gen betonen aber die Bedeutung der dort genannten Hochwasserschutzbelange für die Abwä-
gung. Sie konkretisieren die gemeindlichen Pflichten hinsichtlich der Ermittlung der maßgebli-
chen Tatsachengrundlagen und Gefährdungspotentiale und können auf den Abwägungsprozess 
im Sinne einer Optimierung planerischer Hochwasserrisikovorsorge Einfluss nehmen. 

Dies gilt entsprechend für den Umgang mit bereits bestehenden Bebauungsplänen. Das Spekt-
rum reicht dabei von der bloßen Kennzeichnung bzw. nachrichtlichen Übernahme des Über-
schwemmungsgebietes über Festsetzungen zur Optimierung im Bestand bis hin zur Einschrän-
kung oder gar zur Aufhebung bestehenden Baurechts. Bei bereits verbindlichen Bebauungsplä-
nen sind evtl. planungsschadensrechtliche Ansprüche nach §§ 39 ff. BauGB besonders zu be-
rücksichtigen und bei der Wahl der vorgenannten, wenn auch nicht abschließend aufgezählten 
Handlungsoptionen in die Abwägung einzubeziehen (siehe hierzu auch 3.5.3.3). Eine Änderung 
bestehender Bebauungspläne kann letztlich nur auf der Grundlage des § 1 Abs. 3 und Abs. 4 
BauGB erfolgen, also wenn der gemeindlichen Abwägung vorgelagerte Ziele der Raumordnung 
(dann Fall des § 1 Abs. 4 BauGB) oder wenn städtebauliche Gründe unter besonderer Berück-
sichtigung des Hochwasserschutzes es gebieten (dann Fall des § 1 Abs. 3 BauGB). Direkt aus 
wasserrechtlichen Vorschriften hingegen kann eine Änderung bestehender Bebauungspläne 
nicht abgeleitet werden, sie haben vielmehr nur mittelbare Bedeutung. 



http://www.juris.de/jportal/portal/t/p9k/
http://www.juris.de/jportal/portal/t/p9k/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=4&numberofresults=44&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR258510009BJNE007900000&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/p9k/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=4&numberofresults=44&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR258510009BJNE007900000&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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Schutzes vor Hochwassergefahren, also insbesondere bei einer beabsichtigten Neuausweisung 
eines Baugebietes in einem festgesetzten oder vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebiet 
bei Bejahung des § 78 Abs. 2 WHG oder in einem faktischen Überschwemmungsgebiet. Nach 
dem Gebot gerechter Abwägung wird bei Überwiegen dieses Belanges eine Ausweisung von 
Bauflächen regelmäßig unterbleiben oder jedenfalls nur mit entsprechenden Schutzmaßnahmen 
erfolgen. 

Eine sachgerechte Abwägung setzt voraus, dass im Raum stehende Hochwassergefahren und 
gegebenenfalls auch Schutzvorkehrungen im Rahmen der Zusammenstellung des Abwä-
gungsmaterials vollständig ermittelt werden (Abwägungsvorgang). Hierfür ist im Bauleitplanver-
fahren die Beteiligung der Behörden der Wasserwirtschaftsverwaltung als Fachbehörden nach § 
4 BauGB unabdingbar. Grundsätzlich können nur die Behörden der Wasserwirtschaft den Ge-
meinden die Informationen zur Verfügung stellen, die sie in die Lage versetzen, die für den Ab-
fluss von Niederschlägen und für die Ausdehnung von Hochwasser erforderlichen Flächen pla-
nerisch freizuhalten (vgl. auch § 78 Abs. 3 Satz 3 WHG bei Bestandsüberplanung im Über-
schwemmungsgebiet). Bedarf es für die Zusammenstellung des notwendigen Abwägungsmate-
rials weiterer sachverständiger Untersuchungen, Gutachten oder Bestandsaufnahmen, muss die 
planende Gemeinde derartige Untersuchungen durchführen lassen. Ist das Abwägungsmaterial 
vollständig ermittelt, sind die Hochwassergefahren und Schutzmöglichkeiten im Hinblick auf 
ihre Bedeutung für die jeweilige Planung zu bewerten und mit dem ihnen objektiv zukommen-
den Gewicht in der Abwägungsentscheidung zu berücksichtigen, damit einem Abwägungser-
gebnis zuzuführen. Es ist in der Rechtsprechung anerkannt, dass sich eine Abwägung wegen 
unvollständigen Abwägungsmaterials als fehlerhaft erweist, wenn keine näheren Ermittlungen 
angestellt werden, in welcher Häufigkeit mit Überschwemmungen zu rechnen sein wird und 
welche Hochwasserstände dabei voraussichtlich erreicht werden (OVG Rheinland-Pfalz, Urteil 
vom 17.10.1990, BauR 1991, 45 = BRS 50 Nr. 40) oder wenn die Gemeinde eine von der zu-
ständigen Wasserbehörde vor Erlass des Bebauungsplans in einem Überschwemmungsgebiet 
geforderte fachgutachterlich abgestützte Bestandsaufnahme nicht einholt (BayVGH, Urteil 
vom 15.12.2000, Az. 26 N 96.2710). 

In Risikogebieten nach § 78b WHG wird sich die Hochwassergefahr im Vergleich mit festgesetz-
ten Überschwemmungsgebieten tendenziell niedriger darstellen. Insofern und im Hinblick auf die 
gesetzgeberische Wertung, kein Planungsverbot für diese Gebiete vorzusehen, werden sich hier 
meist größere gemeindliche Abwägungsspielräume eröffnen. 

Auf die Planerhaltungsvorschriften zum Abwägungsvorgang und Abwägungsergebnis in §§ 214 
ff. BauGB wird verwiesen. 

3.4. Besonderheiten bei der Flächennutzungsplanung 

Im Flächennutzungsplan ist für das ganze Gemeindegebiet die sich aus der beabsichtigten städ-
tebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnis-
sen der Gemeinde in den Grundzügen darzustellen (§ 5 Abs. 1 Satz 1 BauGB). Im Flächennut-
zungsplan, der das räumliche und städtebauliche Entwicklungsprogramm und damit das Boden-
nutzungskonzept für die gesamte Gemeinde enthält, fällt die grundlegende Entscheidung, wo 
innerhalb des Gemeindegebiets Bauflächen ausgewiesen werden beziehungsweise wo eine 
solche Ausweisung unterbleibt. Damit enthält der Flächennutzungsplan auf der gemeindlichen 
Planungsebene auch die Vorentscheidung über die Sicherung der Überschwemmungsbereiche. 
Daher kommt auf der Planungsstufe der Flächennutzungsplanung einer sorgfältigen Bestands-
aufnahme der Hochwasserereignisse in der Vergangenheit und der Abschätzung künftiger 
Hochwassergefahren wesentliche Bedeutung zu. Zu den Bindungen des Flächennutzungsplans 
an die Ziele der Raumordnung und an wasserrechtliche Vorschriften vergleiche oben 1.6  

3.4.1. Darstellungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit dem Hochwasserschutz 

Im Zusammenhang mit dem Hochwasserschutz können verschiedene Darstellungsmöglichkei-
ten im Flächennutzungsplan Anwendung finden. 
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Grundstücken im nicht beplanten Innenbereich und im Außenbereich auf eine mögliche 
Hochwassergefährdung hin. Derartige Kennzeichnungen entbinden nicht von der 
Pflicht zu einer sachgerechten Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB. Insbesondere, wenn 
nicht auszuschließen ist, dass die bei der Kennzeichnung vorausgesetzten Sicherungs-
maßnahmen die Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung nicht gewährleisten kön-
nen, ist von einer Ausweisung von Bauflächen und Baugebieten abzusehen. 

- Festgesetzte Überschwemmungsgebiete im Sinne des § 76 Abs. 2 WHG, Risikogebiete 
außerhalb von Überschwemmungsgebieten im Sinne des § 78b Abs. 1 WHG und Hoch-
wasserentstehungsgebiete im Sinne von § 78d Abs. 1 WHG sollen im Flächennutzungs-
plan nachrichtlich übernommen werden (§ 5 Abs. 4a Satz 1 BauGB). Noch nicht festge-
setzte, aber ermittelte, in Kartenform dargestellte und vorläufig gesicherte Über-
schwemmungsgebiete im Sinne des § 76 Abs. 3 WHG sowie als Risikogebiete be-
stimmte Gebiete im Sinne des § 73 Abs. 1 WHG sollen im Flächennutzungsplan ver-
merkt werden (§ 5 Abs. 4a Satz 2 BauGB). Mit diesen Verpflichtungen wurde für den 
Bereich des Hochwasserschutzes eine spezielle Regelung gegenüber der allgemeinen 
Pflicht zur nachrichtlichen Übernahme von nach anderen gesetzlichen Vorschriften fest-
gesetzten Planungen und Nutzungsregelungen in § 5 Abs. 4 BauGB geschaffen. Der 
Zweck dieser Regelung liegt insbesondere in der Sensibilisierung und Information der 
Gemeinden und der Öffentlichkeit für beziehungsweise über Überschwemmungsgebiete 
und Risikogebiete. Es ist Aufgabe der Fachbehörden der Wasserwirtschaft, den pla-
nenden Gemeinden im Rahmen der Behördenbeteiligung nach § 4 BauGB die entspre-
chenden Informationen an die Hand zu geben, damit die nachrichtlichen Übernahmen 
und Vermerke in sachgerechter Weise erfolgen können. 

- Anlässlich der Neubekanntmachung eines Flächennutzungsplans nach § 6 Abs. 6 
BauGB sollen die in § 5 Abs. 4a BauGB bezeichneten Gebiete (siehe oben) nach Maß-
gabe des § 5 Abs. 4a BauGB nachrichtlich übernommen und vermerkt werden 
(§ 246a BauGB). § 6 Abs. 6 BauGB ermächtigt die Gemeinde, anlässlich des Beschlus-
ses über eine Änderung oder Ergänzung des Flächennutzungsplans zu bestimmen, dass 
der Flächennutzungsplan in der geänderten oder ergänzten Fassung neu bekannt zu 
machen ist. 

3.4.3. Bestehende Bauflächendarstellungen in festgesetzten oder vorläufig gesicherten und in 
faktischen Überschwemmungsgebieten  

Ist nach neueren Erkenntnissen davon auszugehen, dass im Flächennutzungsplan dargestell-
te Bauflächen überflutungsgefährdet sind, sind die Gemeinden zur Überprüfung dieser Darstel-
lungen aufgerufen. 

Dies gilt auch für solche Bauflächen, für die noch kein Baurecht über Bebauungspläne oder an-
dere städtebauliche Satzungen geschaffen wurde und die im bisherigen bauplanungsrechtlichen 
Außenbereich nach § 35 BauGB liegen. Gerade dort geben die aufgrund jüngerer Hochwasser-
ereignisse und neuer wasserwirtschaftlicher Feststellungen gewonnenen Erkenntnisse den Ge-
meinden Anlass, die vorgesehene Bauleitplanung zu überprüfen und gegebenenfalls von ihr 
Abstand zu nehmen. Im Einzelfall kann dies ergeben, dass eine Änderung des Flächennut-
zungsplans zur Herausnahme oder Reduzierung einer solchen Baufläche im Sinne vom 
§ 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB erforderlich ist. 

Im Zusammenhang mit einer Rücknahme von Bauflächendarstellungen im Flächennutzungsplan 
ist zu beachten, dass Änderungen des Flächennutzungsplans keinen Planungsschaden nach 
§§ 40 und 42 BauGB auslösen können. Auch die Vertrauensschadensentschädigung nach § 39 
BauGB kann nicht auf Änderungen oder Ergänzungen des Flächennutzungsplans gestützt wer-
den. 

3.5. Besonderheiten bei der Bebauungsplanung 

Der Bebauungsplan enthält als Rechtsnorm (§ 10 Abs. 1 BauGB) und verbindlicher Bauleitplan 
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BauNVO): 
In geeigneten Fällen kann durch die Festsetzung nicht überbaubarer Grundstücksflächen 
die Bebauung gefährdeter Bereiche ausgeschlossen werden. 

- Von Bebauung freizuhaltende Flächen und ihre Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB): 
In geeigneten Fällen kann für hochwassergefährdete Flächen festgesetzt werden, dass 
sie ganz oder teilweise von Bebauung freizuhalten sind. Eine solche Festsetzung setzt 
allerdings grundsätzlich voraus, dass nach den ohne eine solche Festsetzung anzuwen-
denden bauplanungsrechtlichen Zulässigkeitsvorschriften eine Bebauung der betreffen-
den Fläche möglich wäre. Ein Anwendungsfall könnten etwa im Außenbereich gelege-
ne Flächen für die Landwirtschaft sein, um dort auch nach § 35 Abs. 1 BauGB privile-
gierte landwirtschaftliche Bauvorhaben auszuschließen und damit eine wasserwirtschaft-
lich gebotene Freihaltung der Flächen zu sichern. Städtebauliche Gründe, die eine Fest-
setzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB rechtfertigen, können auch solche der Sicherheit 
und Gesundheit der Bevölkerung sein. 

- Festsetzung der Höhenlage (§ 9 Abs. 3 Satz 1 BauGB): 
Sofern im Ausnahmefall in einem festgesetzten Überschwemmungsgebiet oder als Er-
gebnis ordnungsgemäßer Abwägung in einem nicht festgesetzten Überschwemmungs-
gebiet eine Baugebietsfestsetzung erfolgt, kann im Hinblick auf die Sicherheit der künfti-
gen Bewohner im Bebauungsplan die Höhenlage der baulichen Anlagen festgesetzt 
werden. Die Festsetzung der Höhenlage setzt Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 BauGB 
voraus; sie ist insoweit unselbständig. Bei Gebäuden kann sich die Höhenfestsetzung 
für ggf. alle Baufelder des Bebauungsplans auf die Angabe der Erdgeschoss-
Fußbodenhöhe (= Sockelhöhe) zu einer geeigneten Bezugsgröße beziehen. Als 
zweckmäßig kann sich daneben ein Hinweis auf Höhenlagen des Baugebiets bezogen 
auf NN erweisen. 

Wie bereits dargelegt, kann insbesondere auch eine Flächen sparende Bauleitplanung einen 
Beitrag zum Hochwasserschutz leisten. 

Das BauGB stellt den Gemeinden zahlreiche Instrumente zur Umsetzung einer Flächen sparen-
den Bauleitplanung zur Verfügung. Dem Ziel einer Verminderung des Flächenverbrauchs kann 
insbesondere über folgende Festsetzungen Rechnung getragen werden: 

- Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16 ff. BauNVO), 
- Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO), 
- überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO), 
- Höchstmaße für die Fläche von Wohnbaugrundstücken aus Gründen des sparsamen 

Umgangs mit Grund und Boden (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB), 
- Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Na-

tur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB), 
- Anpflanzungen sowie Bindungen für und die Erhaltung von Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 

Nr. 25 BauGB), durch die die Freihaltung der nicht überbaubaren Flächen gesichert wer-
den kann. 

Auch die natürliche Versickerung von Regenwasser im Baugebiet kann eine gemeindliche 
Maßnahme der Hochwasservorsorge darstellen. Im Bebauungsplan können Flächen für die 
Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser festgesetzt werden (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 
BauGB). Dabei ist etwa an eine zentrale Regenwasserrückhaltung zu denken, bei der das Nie-
derschlagswasser eines bestimmten Bereichs zu einem größeren öffentlichen Rückhaltebecken 
geführt wird. Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts kann grundsätzlich 
auch ein dezentrales System privater Versickerungsmulden und Grünflächen zur Sammlung, 
Versickerung und Verdunstung des Niederschlagswassers am Ort des Anfalls im Baugebiet 
durch die Verbindung der Festsetzungsmöglichkeiten von § 9 Abs. 1 Nr. 14, 15 und 20 BauGB 
festgesetzt werden, wenn die Vollzugsfähigkeit des Plans dauerhaft gesichert ist (vergleiche 
hierzu im Einzelnen Urteil vom 30.08.2001, NVwZ 2002, 202 = DVBl. 2002, 269 = DÖV 2002, 
296 = UPR 2002, 108). 
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22.07.2004 - 7 CN 1/04 -). Soweit bauleitplanerisch ein aufgrund der wasserrechtlichen Bestim-
mungen nicht "ausnutzbarer" Bebauungsplan gem. § 1 Abs. 4 BauGB oder des § 1 Abs. 3 BauGB 
zusätzlich bzw. "nachvollziehend" geändert oder aufgehoben wird, scheidet ein Entschädigungsan-
spruch nach §§ 39 ff BauGB aus. War die Nutzungsmöglichkeit zwar im Bebauungsplan vorgese-
hen, standen ihrer Realisierung aber andere (rechtliche) Hindernisse entgegen, war keine (vertrau-
ensgeschützte) Rechtsposition vorhanden, die durch die Änderung, Ergänzung oder Aufhebung 
des Bebauungsplans beeinträchtigt werden konnte9.  

Bei der Prüfung, ob und in welchem Umfang bei sonstigen, hochwasserschutzbedingten Bebau-
ungsplanänderungen eine Entschädigungspflicht gegeben sein kann, kommt es darauf an, ob und 
inwieweit die durch den ursprünglichen Bebauungsplan festgesetzte Bebauung bereits umgesetzt 
worden ist. Werden noch nicht oder nicht vollständig ausgeschöpfte Bau-/bzw. Nutzungsmöglich-
keiten durch die Änderung des Bebauungsplans aufgehoben oder eingeschränkt, sieht § 42 Abs. 2 
und 3 BauGB grundsätzlich einen Entschädigungsanspruch in Höhe der Grundstückswertminde-
rung und/oder für den Eingriff in die ausgeübte Nutzung vor. Die zulässige Nutzung muss nach der 
Rechtsprechung die Qualität einer eigentumsähnlichen Rechtsposition haben. Die Höhe der Ent-
schädigung richtet sich danach, ob die Aufhebung oder Änderung der zulässigen Nutzung inner-
halb oder nach Ablauf der 7-Jahres-Frist (§ 42 Abs.2 und Abs. 3 BauGB) erfolgt. Erfolgt die Ände-
rung oder Aufhebung der bisherigen Planfestsetzungen innerhalb der 7-Jahres-Frist, erstreckt sich 
die Entschädigung auf den Unterschied zwischen dem Wert des Grundstücks aufgrund der zuläs-
sigen Nutzung und seinem Wert, der sich infolge der Aufhebung oder Änderung ergibt. Die Wert-
minderung wird daher maßgeblich davon abhängen, ob das bestehende Baurecht insgesamt auf-
gehoben wird oder aber ob mit den Änderungen des Bebauungsplans nur Festsetzungen zur Op-
timierung des Bestands getroffen werden, ohne die nach den bisherigen Festsetzungen zulässige 
Nutzung komplett aufzuheben. Es ist stets eine Einzelfallbetrachtung erforderlich, bei der vorange-
gangene wasserrechtliche Entscheidungen oder tatsächliche Hochwassergefährdungen, die ggf. 
die Planänderung (mit-)veranlasst haben, bei der Bemessung der Höhe der Entschädigung zu be-
rücksichtigen sein werden. Erfolgt die Planänderung nach Ablauf der 7-Jahres-Frist, erfolgt ein Er-
satz der Grundstückswertverluste in Höhe der Differenz des Wertes aufgrund der ausgeübten Nut-
zung und dem Wert, der sich in Folge der Planänderung ergibt. Dies gilt jedoch nur, sofern durch 
die Planänderung die Ausübung der verwirklichten Nutzung oder die sonstigen Möglichkeiten einer 
wirtschaftlichen Verwertung des Grundstücks unmöglich gemacht oder wesentlich erschwert wer-
den. 

Soweit eine unbebaute, bisher nicht überplante Fläche (§§ 34, 35 BauGB) erstmalig überplant 
wird, scheiden Planungsschadensansprüche nach den §§ 39 ff. BauGB in der Regel aus. Bei der 
erstmaligen Überplanung bereits bebauter Flächen kann sich ein Entschädigungsanspruch aus § 
42 Abs. 3 BauGB ergeben, soweit eine nicht nur unerhebliche Wertminderung eintritt. 

3.5.3.4. Verfahren 

Nach § 1 Abs. 8 BauGB gelten die Vorschriften über die Aufstellung von Bauleitplänen auch für 
ihre Änderung, Ergänzung und Aufhebung. Das bedeutet insbesondere, dass auch die Ent-
scheidung über die Aufhebung eines Bauleitplans eine Abwägungsentscheidung im Sinn von 
§ 1 Abs. 7 BauGB ist. 

3.5.3.5. Rückbau 

Hat die Gemeinde den Bebauungsplan entsprechend geändert, kann sie nach Maßgabe von 
§ 175 BauGB den Eigentümer zur Duldung der vollständigen oder teilweisen Beseitigung einer 
baulichen Anlage verpflichten, wenn diese den Festsetzungen des Bebauungsplans nicht ent-
spricht und ihnen nicht angepasst werden kann (§ 179 Abs. 1 BauGB). Insbesondere wenn der 
Bebauungsplan zur Schaffung von Retentionsflächen geändert wurde, lässt sich dies nur errei-
chen, wenn auch Gebäude wieder beseitigt werden. Sofern nicht bereits die Übernahme des 

                                                 
9 Jäde in Jäde/Dirnberger/Weiß BauGB/BauNVO, 8. Aufl. 2016, § 39, Rdnr.20; Runkel in EZBK BauGB § 
42 Rn. 47. 
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Grundstücks durch die Gemeinde erfolgt oder eine vertragliche Grundlage für den Rückbau ge-
schaffen wurde, kann die Gemeinde die Duldung des Rückbaus notfalls mit den Mitteln der 
Verwaltungsvollstreckung durchsetzen. Bei Wohnraum darf der Rückbau nur vollzogen werden, 
wenn im Zeitpunkt der Beseitigung angemessener Ersatzwohnraum für die Bewohner unter zu-
mutbaren Bedingungen zur Verfügung steht. Gewerbetreibenden ist Gelegenheit zur ander-
weitigen Unterbringung einzuräumen (§ 179 Abs. 2 BauGB). Die dem Eigentümer, Mieter, Päch-
ter oder sonstigen Nutzungsberechtigten durch die Beseitigung entstehenden Vermögensnach-
teile hat die Gemeinde in Geld zu ersetzen (§ 179 Abs. 3 BauGB). 

3.6. Vorkaufsrecht und Enteignung 

3.6.1 Vorkaufsrecht der Gemeinden nach BauGB 

Der Gemeinde steht in Gebieten, die zum Zweck des vorbeugenden Hochwasserschutzes von 
Bebauung freizuhalten sind, insbesondere in Überschwemmungsgebieten, ein Vorkaufsrecht 
zu (§ 24 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 BauGB). Wie auch in den sonstigen Fällen des Vorkaufsrechts 
setzt dessen Ausübung voraus, dass das Wohl der Allgemeinheit dies rechtfertigt (§ 24 Abs. 3 
Satz 1 BauGB). Die Freihaltung von Grundstücken von Bebauung im Hinblick auf den vorbeu-
genden Hochwasserschutz dient allerdings regelmäßig auch dem Wohl der Allgemeinheit. 

3.6.2 Vorkaufsrecht der Länder nach WHG 

Mit dem Hochwasserschutzgesetz II wurde für die Länder in § 99a Abs. 1 Satz 1 WHG ein Vor-
kaufsrecht eingeführt. Nach dieser Vorschrift besteht das Vorkaufsrecht an Grundstücken, die 
für Maßnahmen des Hochwasser- oder Küstenschutzes benötigt werden). 

Liegen die Merkmale des § 99a Abs. 1 Satz 1 WHG nur bei einem  Teil des Grundstücks vor, so 
erstreckt sich das Vorkaufsrecht nur auf diesen Grundstücksteil (§ 99a Abs. 1 Satz 2 WHG). Der  
Eigentümer kann aber  verlangen, dass sich der Vorkauf auf das gesamte Grundstück erstreckt, 
wenn ihm der weitere Verbleib des anderen Grundstücks in seinem Eigentum wirtschaftlich nicht 
zuzumuten ist (§ 99a Abs. 1 Satz 3  WHG). 

Nach § 99a Abs. 2 WHG besteht kein Vorkaufsrecht beim Kauf von Rechten nach dem Woh-
nungseigentumsgesetz. Grund dafür ist, dass ein Vorkaufsrecht zu Gunsten des Hochwasser- 
oder Küstenschutzes nur Sinn ergibt, wenn das Land oder derjenige, zu dessen Gunsten das 
Land das Vorkaufsrecht ausübt, Eigentum an den Grundstücken erwirbt. 

Gemäß § 99a Abs. 3 WHG darf das Vorkaufsrecht nur aus Gründen des Hochwasser- oder Küs-
tenschutzes ausgeübt werden. 

§ 99a Abs. 4 WHG enthält Regelungen hinsichtlich der Eintragung im Grundbuch, des Vorrangs 
vor rechtsgeschäftlichen und landesrechtlich begründeten Vorkaufsrechten sowie der Anwend-
barkeit der §§ 463 bis 469, 471, 1098 Abs. 2 und §§ 1099 bis 1102 BGB. Ausnahmen bezüglich 
des Vorkaufsrechts sind in § 99a Abs. 4 Satz 4 für den Fall geregelt, dass das Grundstück an 
nahe Angehörige übertragen wird: Bei Verkauf an den Ehegatten, den eingetragenen Lebens-
partner oder Verwandte ersten Grades kann das Vorkaufsrecht nicht ausgeübt werden. 

§ 99a Abs. 5 WHG regelt, dass die Länder das Vorkaufsrecht nicht nur für sich selbst ausüben 
können, sondern das Vorkaufsrecht auf Antrag auch zugunsten von Körperschaften und Stiftun-
gen des öffentlichen Rechts und von begünstigten Personen im Sinne von § 51 Abs. 1 Satz 2 
ausgeübt werden kann. Die Regelung entspricht § 66 BNatSchG. 

§ 99a Abs. 6 WHG sieht vor, dass abweichende Regelungen der Länder unberührt bleiben. 

3.6.3 Enteignung 

§ 71 WHG enthält Regelungen zur Zulässigkeit der Enteignung. Der durch das Hochwasser-
schutzgesetz II geänderte § 71 Abs. 2 WHG stellt klar, dass die Enteignung zum Wohl der All-
gemeinheit zulässig ist, sofern sie der Umsetzung einer Planfeststellung oder einer Plangeneh-
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migung für den Küsten- oder Hochwasserschutz dient. Zuvor war umstritten, ob die Regelung in 
§ 71 a.F. WHG für Enteignungen ausreicht.10 Mit der bundeseinheitlichen Regelung wird zudem 
verhindert, dass hierzu jeweils in den einzelnen Landesgesetzen eine Klarstellung erforderlich 
ist. Weitergehende Regelungen der Länder bleiben unberührt. § 71 Abs. 4 WHG regelt, dass im 
Übrigen die Enteignungsgesetze der Länder gelten. 

4. Hochwasserschutz bei der Zulassung von Einzelbauvorhaben 

Bei Einzelbauvorhaben kann dem Hochwasserschutz insbesondere durch eine hochwasseran-
gepasste Bauweise Rechnung getragen werden, die auch Gegenstand wasserrechtlicher Vor-
schriften für Einzelbauvorhaben ist (siehe nachfolgend Ziff. 4.1). In festgesetzten oder vorläufig 
gesicherten Überschwemmungsgebieten (ggf. übergeleitete nach § 106 Abs. 3 WHG) besteht 
überdies grundsätzlich ein wasserrechtliches Bauverbot nach § 78 Abs. 4 Satz 1 WHG mit Re-
gelungen zu Ausnahmegenehmigungen im Einzelfall nach § 78 Abs. 5 WHG (s.u. Ziff. 4.2). Ein 
derartiges wasserrechtliches Bauverbot gibt es in sonstigen Gebieten nicht, allerdings wurden 
durch das Hochwasserschutzgesetz II besondere Vorschriften für Risikogebiete außerhalb von 
Überschwemmungsgebieten (§ 78b Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 WHG) sowie Hochwasserentstehungs-
gebiete (§ 78d Abs. 4 WHG) aufgenommen. Unberührt von diesen wasserrechtlichen Bauverbo-
ten bzw. Anforderungen bleiben die planungsrechtlichen Genehmigungsvoraussetzungen hin-
sichtlich Hochwasserbelangen, die für die einzelnen planungsrechtlichen Gebietskulissen unter 
Ziff. 4.3 näher dargestellt werden. 

4.1. Hochwasserangepasste Bauweise 

Sofern eine der oben genannten wasserrechtlichen Gebietskategorien mit Restriktionen für Bau-
vorhaben gegeben ist, können sich hieraus Erfordernisse im Sinne einer hochwasserangepass-
ten Bauweise ergeben. Eine hochwasserangepasste Bauweise wird in festgesetzten oder vor-
läufig gesicherten Überschwemmungsgebieten durch § 78 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 d) WHG bzw. § 
78 Abs. 8 WHG ausdrücklich gefordert. Für Risikogebiete außerhalb von festgesetzten oder 
vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebieten gilt nach § 78b Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 WHG hin-
gegen, dass bauliche Anlagen im dortigen Anwendungsbereich nur in einer dem jeweiligen 
Hochwasserrisiko angepassten Bauweise nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik 
errichtet oder wesentlich erweitert werden sollen, soweit eine solche Bauweise nach Art und 
Funktion der Anlage technisch möglich ist, wobei Lage des Grundstücks und mögliche Scha-
denshöhe angemessen berücksichtigt werden sollen. § 78b Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 WHG findet nur 
außerhalb der von § 78b Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 WHG erfassten Gebiete Anwendung, was nach den 
Gesetzesmaterialien nur bislang unbeplante Gebieten umfasst. 

Die Anforderungen an eine hochwasserangepasste Bauweise sind demnach in Überschwem-
mungsgebieten nach § 76 Abs. 2, 3 WHG bzw. ggf. § 106 Abs. 3 WHG entsprechend der dort 
gegebenen Hochwassergefahren tendenziell höher (zu diesen und den weiteren Vorausset-
zungen für Ausnahmen vom Bauverbot in Überschwemmungsgebieten, s.u. Ziff. 4.2). Für  
Bauvorhaben in Risikogebieten außerhalb von Überschwemmungsgebieten beinhaltet § 78b 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 WHG demgegenüber kein Bauverbot. Die Regelung ist lediglich als Soll-
Vorschrift ausgestaltet. 

 
Für die Frage, welche Anforderungen an die hochwasserangepasste Bauweise zu stellen sind, 
betont das Gesetz in § 78b Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 WHG im Hinblick auf die geringere Eintrittswahr-
scheinlichkeit eines Hochwasserereignisses insbesondere die Frage der Verhältnismäßigkeit im 
Hinblick auf die Relation zwischen den (höheren) Baukosten und die voraussichtliche Schaden-
höhe bei Hochwasserereignissen; auch Funktionalität und Erscheinungsbild der jeweiligen bau-
lichen Anlage werden hierbei zu berücksichtigen sein. 

Es wird letztlich stets um die Frage gehen, inwieweit mit vertretbarem baulichen und finanziellen 
                                                 
10 BR-Drs. 665/16, S. 24. 
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so dass bei entsprechenden Vorgaben in den Bauleitplänen (z.B. Höhenlagen von Hausein-

gängen etwas höher als das Straßenniveau, Grünflächengestaltung, Abflussmulden, multi-

funktionale Räume zur Wasserrückhaltung bei Starkregen z.B. Grünflächen) Schadensrisi-

ken erheblich reduziert werden können.  

Besonders gefährdet sind jedoch Rinnen, Mulden oder Senken. Außengebietswasser, wel-

ches möglicherweise von angrenzenden Hängen kommt, muss bei Bauleitplänen berücksich-

tig werden. Sofern Bedarf an einer genauen Gefährdungsanalyse besteht, können soge-

nannte Starkregengefahrenkarten ausgearbeitet werden. 

1h Ist mit hohen Grundwasserständen zu rechnen? 

Auch wenn jeder Keller, allein schon um das Gebäude vor den Folgen von extremen 

Starkregenereignissen zu schützen, standardmäßig wasserdicht (z. B.: weiße oder schwarze 

Wanne) ausgebildet werden sollte, sollten Bauherren zusätzlich frühzeitig auf hohe Grund-

wasserstände hingewiesen werden. Dies ist eine wichtige Zusatzinformation für die konstruk-

tive Ausbildung des Gebäudes (Auftriebsicherheit)  und den Baubetrieb (Wasserhaltung). 

1i Ist eine andere Möglichkeit der Siedlungsentwicklung möglich? 

Es ist immer besser außerhalb von gefährdeten Bereichen zu planen. Ist das möglich? Ins-

besondere bei festgesetzten Überschwemmungsgebieten im Außenbereich ist dies ein K.O.-

Kriterium. Ansonsten muss im Bauleitplanungsprozess diese Frage sorgfältigst abgewogen 

werden. 

Stufe 2 Gefahren für Leben und Gesundheit 

Leben und Gesundheit haben oberste Priorität. Wird ein Gebiet überplant, dann muss garan-

tiert sein, dass das durchschnittliche Todesfallrisiko bzw. Gesundheitsrisiko für Personen in 

diesem Gebiet deutlich unter den alltäglichen Lebensrisiken liegt (z.B. Verunglücken im 

Haushalt, bei der Arbeit oder im Straßenverkehr).   

Großflächig auftretende Überschwemmungen (z.B. Donau) verursachen in bebauten Gebie-

ten in der Regel große Sachschäden. Für Menschenleben besteht bei solchen Ereignissen 

abgesehen vom Fehlverhalten Einzelner meist eine eher geringe Gefahr, da der Anstieg des 

Wassers bei ausreichender Hochwasservorhersage genügend Zeit lässt, in sichere Aufent-

haltsräume (meist Obergeschosse) auszuweichen oder Betroffene zu evakuieren. Meist sind 

die betroffenen Gebiete jedoch für Tage überschwemmt.  
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Abbildung: Beispiel einer organisatorischen Maßnahme - Gemäß Alarm- und Einsatzplan wird die 

Zufahrt ins Tiefgeschoss des Parkhauses bereits bei drohenden Starkregenereignissen als Vorsorge-

maßnahme gesperrt.  







https://visdms.rz-sued.bayern.de:8080/vis/8DDAE508-11E1-45CA-B0AE-C5650B128463/webdav/5502709/www.lfu.bayern.de/wasser/niederschlagswasser_umgang/index.htm
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dieser Zeit insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der 
Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken und Aufkleben parteipolitischer Informationen oder 
Werbemittel. Untersagt ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum Zwecke der Wahlwerbung. 
Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die Druckschrift nicht in einer 
Weise verwendet werden, die als Parteinahme der Staatsregierung zugunsten einzelner politi-
scher Gruppen verstanden werden könnte. Den Parteien ist es gestattet, die Druckschrift zur 
Unterrichtung ihrer eigenen Mitglieder zu verwenden.

Wollen Sie mehr über die Arbeit der Bayerischen Staatsregierung erfahren?
BAYERN | DIREKT ist Ihr direkter Draht zur Bayerischen Staatsregierung.

Unter Telefon 089 12 22 20 oder per E-Mail an direkt@bayern.de erhalten Sie  
Informationsmaterial und Broschüren, Auskunft zu aktuellen Themen und Internetquellen 
sowie Hinweise zu Behörden, zuständigen Stellen und Ansprechpartnern  
bei der Bayerischen Staatsregierung.



Stufe 1
Impulsfragen Antwort vorläufige Konsequenz/Bewertung1

1a Was löst die Überschwemmungen aus?

1b Welche Gebietskulisse (§§ 37, 77 - 78b WHG) liegt rechtlich vor?

1c Welche Hinweise zu Wassergefahren sind bekannt oder vorhanden?

1d Wie häufig ist mit Überschwemmungen zu rechnen?

1e
Welche Wassertiefen und welche Fließgeschwindigkeiten sind zu 
erwarten?

1f Wie sind die Vorwarnzeiten?

1g
Bestehen weitere Gefährdungen durch angrenzende Nutzungen, 
Geschiebeanfall, Verklausungen, Bruch von Stauanlagen...?

1h Dauer des Hochwasserereignisses

1i
Gibt es noch andere Wassergefahren wie z.B. wild abfließendes Wasser 
von umliegenden Hängen (Achtung bei Mulden, Senken usw.)?

1j Ist mit hohen Grundwasserständen zu rechnen?

1k
Ist eine andere Möglichkeit der Siedlungsentwicklung möglich? Grenzt 
das neue Baugebiet an ein bestehendes an?

Stufe 2
2a Ist eine Evakuierung rechtzeitig möglich?

2b

Können die Gebäude im Planungsgebiet im Hochwasserfall zu Fuß 
verlassen werden oder wird man durch die Strömung und große 
Wassertiefe daran gehindert? (Personenflutsicherheit)

2c
Können die Gebäude im Planungsgebiet im Katastrophenfall von 
Einsatzkräften angefahren werden?

2d Bestehen Fluchtmöglichkeiten in höhere Stockwerke?

2e

Sind besondere Personengruppen betroffen, bei denen eine 
Evakuierung aufwändig / schwierig wäre? (Kindergarten, Schule, 
Altenheim, Krankenhaus)

2f Sind besondere technische Vorkehrungen für die Standsicherheit der 
Gebäude für den Hochwasserfall erforderlich?

2g
Sind besonders anfällige Nutzungen vorgesehen, wie z.B. Tiefgarage, U-
Bahnhöfe, Unterführungen?

Hochwasserrisikomanagement in der Bauleitplanung
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Gefahren für Leben und Gesundheit
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Zusammenfassende Bewertung Stufe 1

Zusammenfassende Bewertung Stufe 2





Stufe 6

Exemplarische Beispiele: 

2 Exemplarische Vorkehrungen unter Stufe 6 sind nicht abschließend

Hinweise im Bebauungsplan bzgl. Wasserstände/Wassergefahren aufnehmen

Hinweis, dass Ölheizungen nicht zulässig sind
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1 In der Spalte vorläufige Konsequenz / Bewertung können Merkposten, K.O.-Kriterien, etc. vermerkt werden. Es ist nicht zwingend erforderlich bereits bei 
jeder Frage eine Konsequenz zu ziehen.

Abschließende Bewertung und Vorsorgemaßnahmen

Die Bauherren werden auf Ihre Eigenvorsorgepflicht hingewiesen und auch ebenfalls auf das Thema 
Versicherung 

Alarm- und Einsatzpläne überarbeiten. Hierzu gibt es eine Handlungsanleitung des StMI

Risiko vertretbar unter folgenden Vorkehrungen: 2

Festsetzung nach §9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB nutzen: Vorgabe von Höhenkoten für Erdgeschoss.

Die vorgesehen Flachdächer werden begrünt, als Starkregenvorsorge sowie als Baustein für ein 
gesundes Stadtklima (Hitze)

Gefahrenflächen (z.B. festgesetzte Überschwemmungsgebiete, Risikogebiete) werden nachrichtlich in 
B-Plan übernommen, § 9 Abs. 6a BauGB

Empfehlung einer weitergehenden hochwasserangepassten Bauweise und Raumnutzung

Risiko ist (ggf. in Teilbereichen des Planungsgebiets) nicht vertretbar und steht Planung (teilweise) 
entgegen.

im Bebauungsplan keine Wohnnutzung im EG zulassen, keine Aufenthaltsräume im Untergschoss, nur 
zwei-geschossige Nutzungseinheiten zulassen, von denen ein Geschoss hochwasserfrei ist


